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1. EINLEITUNG 

 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen in unserem Sportverein hat oberste 

Priorität. Die Jugendabteilung der DJK Arminia Lirich 1920 e.V. sieht sich in der 

Verantwortung, ein sicheres Umfeld zu schaffen, in dem Kinder und Jugendliche nicht 

nur sportlich, sondern auch persönlich wachsen können. Durch die Einführung 

präventiver Maßnahmen und klarer Richtlinien stellen wir sicher, dass mögliche 

Gefährdungen frühzeitig erkannt und vermieden werden. 

 

2. ZIELE DES KINDERSCHUTZES IM VEREIN 

 

• Schaffung eines sicheren und geschützten Umfelds für Kinder und 

Jugendliche. 

• Prävention von jeglicher Form von Gewalt, Missbrauch oder 

Diskriminierung. 

• Sensibilisierung von Trainern/innen, Betreuern/innen und 

Vereinsmitgliedern für das Thema Kinderschutz. 

• Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere im 

Hinblick auf das erweiterte Führungszeugnis. 
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3. VERPFLICHTUNG ZU ERWEITERTEN FÜHRUNGSZEUGNISSEN 

 

Um die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, verlangt der Verein 

von allen Personen, die in direktem Kontakt mit Minderjährigen stehen, ein erweitertes 

Führungszeugnis. Dies gilt insbesondere für: 

 

• Trainer/innen und Co-Trainer/innen der Jugendabteilung. 

• Betreuer/innen bei Auswärtsfahrten oder Turnieren. 

• Ehrenamtliche Helfer/innen, die regelmäßig mit der Jugendabteilung 

arbeiten. 

 

Ablauf: 

 

1. Antragstellung: Der Verein stellt den notwendigen Nachweis für die 

Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses aus. Ansprechpartner 

ist die Jugendgeschäftsführung. 

2. Einreichung: Die betroffene Person reicht das Führungszeugnis bei der 

Jugendgeschäftsführung oder dem/der Kinderschutzbeauftragten ein. 

3. Datenschutz: Die Einsichtnahme erfolgt unter Einhaltung strenger 

Datenschutzrichtlinien. Es wird nur dokumentiert, ob das Zeugnis vorliegt 

und unbedenklich ist. 

4. Gültigkeit: Die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses ist alle drei 

Jahre zu wiederholen. 

 

4. ANSPRECHPARTNER UND MELDEWEGE 

 

Der Verein benennt eine/n Kinderschutzbeauftragte/n, der/die als zentrale Anlaufstelle 

für alle Fragen und Anliegen zum Thema Kinderschutz fungiert. 

 

Aufgaben des/der Kinderschutzbeauftragten: 

• Beratung und Unterstützung der Trainer/innen und Betreuer/innen. 

• Annahme und Weiterleitung von Meldungen bei Verdachtsfällen. 

• Zusammenarbeit mit externen Stellen (z. B. Jugendamt, Polizei). 

 

Meldewege bei Verdachtsfällen: 

• Ansprache der zuständigen Person (Trainer/in, 

Kinderschutzbeauftragte/r). 

• Dokumentation des Verdachts in einer vertraulichen Akte. 

• Einschaltung externer Behörden, falls notwendig. 
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5. PRÄVENTIVE MAßNAHMEN IM ALLTAG DER JUGENDABTEILUNG 

 

• Verhaltenskodex: Alle Trainer/innen und Betreuer/innen verpflichten sich 

zur Einhaltung eines schriftlichen Verhaltenskodexes, der den 

respektvollen und professionellen Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

regelt. 

• Begleitung und Aufsicht: Es wird sichergestellt, dass niemals eine 

Einzelbetreuung ohne Sichtkontakt Dritter stattfindet. 

• Kommunikation: Die Kommunikation mit Kindern erfolgt transparent, 

beispielsweise in Gruppen- oder Elternchats statt über private Kanäle. 

• Räumlichkeiten: Es wird darauf geachtet, dass Umkleiden, Duschen und 

Aufenthaltsräume so gestaltet sind, dass keine unbeaufsichtigten 

Situationen entstehen. 

 

6. EVALUATION UND WEITERENTWICKLUNG 

 

• Jährliche Überprüfung der Kinderschutzmaßnahmen. 

• Anpassung des Konzepts an gesetzliche Änderungen oder neue 

Erkenntnisse. 

• Befragung von Kindern, Eltern und Vereinsmitgliedern zur Zufriedenheit 

und Sicherheit. 

 

7. SCHLUSSWORT 

 

Mit diesem Konzept zeigt die DJK Arminia Lirich 1920 e.V. Verantwortung und 

Engagement für den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Wir setzen alles daran, 

das Vertrauen der Eltern und die Sicherheit unserer jungen Mitglieder zu 

gewährleisten, um ihnen eine positive und sichere sportliche Erfahrung zu 

ermöglichen. 

 

Oberhausen, 10.11.2025 

 

Der Vorstand 

DJK Arminia OB-Lirich 1920 e.V. 


